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 GEMEINDESPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN   

A.1.BASISDATEN DER GEMEINDE 

 VERWALTUNGSGLIEDERUNG, REGIONALE ZUGEHÖRIGKEIT UND 
BESCHREIBUNG DER RAUMSTRUKTUR 

A.1.1.1 Lage und Beschreibung der Gemeinde 

Die Gemeinde Zwölfaxing befindet sich rd. 2km südöstlich der Stadtgrenze von Wien entfernt 

und grenzt direkt an die Stadt Schwechat an. Der Ballungsraum südöstlich von Wien ist 

geprägt durch Achsen hochrangiger Verkehrsträger sowohl des öffentlichen 

Personennahverkehrs als auch für den motorisierten Individualverkehr. Zusätzlich liegt auch 

der internationale Verkehrsknotenpunkt Flughafen Wien-Schwechat in einer Entfernung von 

4km Luftlinie. Auch der Bezirk Bruck an der Leitha ist Teil der prosperierenden ĂTwin-City-

Regionñ zwischen den Stªdten Wien und Bratislava. Die Gemeinde weist somit grundsätzlich 

von der Lage her ein sehr hohes Standortpotential sowohl als Wohn- als auch als 

Betriebsstandort auf.  

  

Abbildung 1: Lageverortung (rot) der Gemeinde Zwölfaxing auf einem maßstabslosen Ausschnitt aus Bing-maps 
Quelle: https://www.bing.com/maps, vom 22.10.2021, eigene Bearbeitung  

 

A.1.1.2 Verwaltungsgliederung 

Die Gemeinde Zwölfaxing und gleichnamige Katastralgemeinde (KG. Nr. 5224) liegt im 

Westen des 33 Gemeinden umfassenden Verwaltungsbezirkes bzw. politischen Bezirks Bruck 

an der Leitha und grenzt an folgende Gemeinden: 

ü im Westen an die Gemeinde Lanzendorf bzw. an die Katastralgemeinde 

Unterlanzendorf 
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ü im Norden und Nordwesten an die Stadtgemeinde Schwechat bzw. an die 

Katastralgemeinden Rannersdorf und Schwechat 

ü im Südosten an die Gemeinde und gleichnamige KG. Rauchenwarth 

ü im Süden an die Marktgemeinde Himberg bzw. an die Katastralgemeinde Pellendorf  

 
Abbildung 2: Lage der Gemeinde innerhalb des Bezirkes Bruck an der Leitha sowie Lage des Bezirks; Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zwölfaxing_im_Bezirk_Bruck_an_der_Leitha.svg; am 22.10.2021 

FLÄCHENNUTZUNG UND BEVÖLKERUNGSDICHTE 

Die Fläche der Gemeinde Zwölfaxing umfasst insgesamt 675,67 ha. Der Dauersiedlungsraum 

beträgt rd. 675ha und somit 99,9% der Fläche.

 

Abbildung 3: Fläche und Flächennutzung; Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Stand vom 
31.12.2020, Dauersiedlungsraum, Stand 1.1.2020; http://www.statistik.at/blickgem/G0101/g31530.pdf, Abfrage 
vom 11.10.2022 

Gemäß obiger Vergleichszahlen, weist die Gemeinde mit einem Anteil von 69% 

landwirtschaftlichen Nutzflächen einen höheren Wert auf als der Durchschnitt des Bezirkes 

Bruck an der Leitha oder im Land Niederösterreich üblich. Der Waldanteil ist mit einem Anteil 

von 2,2% extrem niedrig. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil an Baulandflächen mit 2,8% über 

dem Durchschnitt des Bezirks oder des Landes. Auch der Anteil an Gartenflächen ist mit 5,8% 
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weitaus höher als üblich. Anmerkung: Als Ergänzung sei auf die aktuelle 

Baulandflächenbilanz, (Plandarstellung im Ordner I, Abschnitt B, Stand April 2022) 

hingewiesen. 

Mit Stichtag 31. Dezember 2020 betrug die Bevölkerung in der Gemeinde  1.743 Personen1. 

Die Bevölkerungsdichte im Dauersiedlungsraum wie auch bezogen auf die Katasterfläche 

betrug im Jahr 2020 259 Personen/km². Gegenüber dem Jahr 2011 mit 233 Personen/km² 

zeigt sich eine deutliche Steigerung. Auch im Vergleich mit den Durchschnittswerten des 

Landes NÖ bzw. des Bezirks Bruck an der Leitha ist die Gemeinde deutlich dichter besiedelt 

als auf Bezirks- oder Landesebene. 

 

Abbildung 4: Bevölkerungsdichte; Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Dauersiedlungsraum 
Stand vom 31.12.2020, , Bevölkerung Stand 1.1.2020: RZ 31.10.2011, Statistik der Standesfälle, Datenbank 
POPREG am 1.1.2020; https://www.statistik.at/blickgem/G0101/g30741.pdf, Abfrage vom 11.10.2022 

 BAULANDFLÄCHENBILANZ GEMÄSS RECHTSKRÄFTIGEM 
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN  

Gemäß aktueller Baulandflächenbilanz (Stand bebauter/unbebauter Flächen April 2022)  

siehe nachfolgende Tabelle bzw. Plandarstellung ĂBaulandflªchenbilanzñ im Ordner I, 

Abschnitt B) entfallen von den insgesamt 148,48ha Baulandflächen im Gemeindegebiet von 

Zwölfaxing rd. 51,2ha auf Wohnbaulandflächen. Von diesen sind rd. 44ha bebaut und rd. 7,2ha 

unbebaut, was einer theoretischen Wohnbaulandreserve von 14,1% entspricht. Von diesen rd. 

7,2ha Wohnbaulandreserveflächen sind rd. 1,98ha in Form von Aufschließungszonen 

gewidmet.  

 
Tabelle 1: Baulandflächenbilanz der Gemeinde Zwölfaxing gemäß rechtskräftigem Flächenwidmungsplan (Stand 
der bebauten/unbebauten Flächen April 2022) 

                                                

1 Statistik Austria, https://www.statistik.at/blickgem/G0201/g30741.pdf, Abfrage vom, 22.10.2021 

GESAMTGEMEINDE:

Nummer: 32424

gesamt bebaut unbebaut Bauland-

davon: Reserve

in ha in ha in ha
Aufschl.-

Zone (A)

befristet 

(B)

Vertrag 

(C) in %       (D)

Bauland-Wohngebiet (BW) 44,58 37,98 6,60 1,98 - - 14,8

Bauland-Kerngebiet (BK) 1,01 1,01 - - - - -

Bauland-Agrargebiet (BA) 5,58 4,99 0,59 - - - 10,6

- - - - - - -

51,17 43,98 7,19 1,98 - - 14,1

- - - - - - -

15,47 6,18 9,29 - - - 60,1

Bauland-Industriegebiet (BI) - - - - - - -

Bauland-Sondergebiet (BS) 81,84 53,69 28,15 - - - 34,4

SUMME 148,48 103,85 44,63 1,98 - - 30,1

Bauland-Betriebsgebiet (BB)

Bauland-Agrargebiet-                    

ohne Wohnnutzung (BA-Hb)

Bauland-erhaltenswerte 

Ortsstruktur (BO)

Zwischensumme

ZWÖLFAXING
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In der Gemeinde bestehen rechtskräftig gewidmete Flächen im Ausmaß von rd. 15,5ha in der 

Widmung ĂBauland ï Betriebsgebiet (BB)ñ. Die Baulandreserven betragen dabei rd. 60% 

wobei dies rd. 9,3ha an unbebauten Flächen innerhalb dieser Widmungsart entspricht. 

Diesbezüglich sei auf das Kapitel D des Grundlagenberichtes zur betrieblichen Entwicklung 

verwiesen, in dem dargelegt wird, dass davon rd. 7ha innerhalb des HQ-100-Bereiches liegen.  

Die Baulandflächenbilanz der Gemeinde Zwölfaxing weist eine sehr hohe Anzahl an Flächen 

(81,84ha) in der rechtskrªftigen Widmung ĂBauland ï Sondergebiet (BS)ñ auf. Es sei darauf 

hingewiesen, dass davon rd. 80,6ha auf die militªrischen Anlagen der ĂBurstynkaserneñ 

entfallen. 

A.2.ÜBERGEORDNETE RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND 
PLANUNGSINSTRUMENTE 

 REGIONALES RAUMORDNUNGSPROGRAMM ĂS¦DLICHES WIENER 
UMLANDñ 

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Zwölfaxing befindet sich im Geltungsbereich des 

Regionalen Raumordnungsprogrammes "Südliches Wiener Umland" (LGBl.Nr. 8000/85-0 in 

der Fassung LGBl. Nr. 67/2015, in welchem zahlreiche, die Siedlungsentwicklung 

einschränkende Festlegungen bestehen.  

Für das Gemeindegebiet von Zwölfaxing werden im Einzelnen folgende Festlegungen 

getroffen: 

Siedlungsgrenzen 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm werden im Nordosten des Gemeindegebietes 

Ălineareñ Siedlungsgrenzen gemäß §5 Abs.1 Z.1 ausgewiesen, die bei der Flächenwidmung 

zu berücksichtigen sind.  

Diese dienen gemªÇ Ä2 Z.6 Ăzur Begrenzung von Baulandwidmungen oder Widmungsarten 
mit gleicher Wirkung zur Erhaltung eines funktionsfähigen Siedlungsnetzes, des 
Erholungswertes der Landschaft und einer funktionsfähigen Land- und Forstwirtschaft sowie 
zur vorausschauenden Vermeidung von Nutzungskonflikten.ñ 

F¿r Siedlungsgrenzen gemªÇ Ä5 Abs.1 Z.1 gilt: ĂSiedlungsgrenzen, die nur entlang einzelner 
Bereiche festgelegt sind, dürfen bei neuen Baulandwidmungen oder bei der Widmung 
Grünland-Kleingärten oder Grünland-Campingplätze nicht überschritten werdenñ. 

 

Regionale Grünzone 

Im Nordwesten des Gemeindegebietes, entlang der Schwechat, des Schwechater 

Werksbaches bzw. des ĂKalten Ganges sind Bereiche als regionale Grünzone ausgewiesen.  

Gemäß §2 Z.4 des Regionalen Raumordnungsprogramms handelt es sich bei Bereichen mit 
der Festlegung als ĂRegionale Gr¿nzoneñ um ĂGr¿nlandbereiche, die eine besondere 
raumgliedernde und siedlungstrennende Funktion besitzen oder als siedlungsnaher 
Erholungsraum von regionaler Bedeutung sind oder der Vernetzung wertvoller 
Grünlandbereiche und Biotope dienen. Diese gelten jeweils mit 50 m beiderseits der 
Gewªsserachse festgelegt, sofern sich aus der Darstellung in Anlage 1 nichts anderes ergibt.ñ 

Gemäß §5 dürfen in diesen Bereichen Ă(é) nur solche Grünlandwidmungsarten gewidmet 
werden, die die raumgliedernde und siedlungstrennende Wirkung, die Naherholungsfunktion 
oder die Funktion der Vernetzung wertvoller Grünlandbereiche nicht gefährden. Die 
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Festlegung der Widmung Verkehrsfläche ist nur dann zulässig, wenn die raumgliedernde und 
siedlungstrennende Funktion nicht gefährdet wird. Die Festlegung der Widmung Bauland ist 
in jedem Fall unzulässigñ. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm ĂS¿dliches Wiener Umlandñ im Bereich 
Maria-Lanzendorf, Blattnr. 59S ï LGBl. Nr. 67/2015 im Maßstab 1:50.000 mit Lage des Gemeindegebietes (pinke 
Ellipse) 
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Erhaltenswerter Landschaftsteil 

Gemäß §2 Z.4 handelt es sich dabei um ĂKomplexlandschaften oder wertvolle Einzelbiotope 

von regionaler Bedeutung.ñ In diesen Bereichen darf gemªÇ Ä4 Abs. (3) Ăeine andere 

Widmungsart als Grünland ï Land- und Forstwirtschaft nur dann festgelegt werden, wenn im 

Gemeindegebiet für die beabsichtigte Widmung keine andere Fläche in Betracht kommt.ñ 

Flächen mit dieser Festlegung befinden sich im Nordwesten und Westen des 
Gemeindegebietes - es handelt sich teilweise um bestockte und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sowie um Bereiche anderer Nutzungen (siehe auch nachfolgende Beschreibung des 
Antrags auf Abªnderung des Reg. Rop. ĂS¿dliches Wiener Umlandñ). 

Landwirtschaftliche Vorrangzone 

Der Definition gemäß §2 Z.3 handelt es sich dabei um ĂZusammenhªngende Flªchen, die eine 

besondere natürliche Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung aufweisen oder für das 

Erscheinungsbild der Kulturlandschaft von Bedeutung sind.ñ In diesen darf gemäß §4 (1) Ăeine 

andere Widmungsart als Grünland ï Land- und Forstwirtschaft nur dann gewidmet werden, 

wenn im Gemeindegebiet für die beabsichtigte Widmung keine andere Fläche in Betracht 

kommt.ñ 

Im Gemeindegebiet befinden sich sämtliche landwirtschaftliche Flächen in dieser Festlegung. 

Kenntlichmachung - ĂWasserwirtschaftliche Vorrangzoneñ 

Gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm überlagert die Kenntlichmachung 

ĂWasserwirtschaftliche Vorrangzoneñ einen Großteil des Gemeindegebietes. Laut §2 handelt 

es sich dabei um ĂZonen mit grundwasserführenden Schichten, die für die derzeitige und 

künftige Wasserversorgung von besonderer Bedeutung sind.ñ Dies betrifft den Norden des 

Gemeindegebietes sowie das gesamte bebaute Ortsgebiet von Zwölfaxing (siehe 

vorangegangene Abbildung). Zielsetzung gemäß §3 ist die ĂR¿cksichtnahme auf die f¿r die 

Wasserversorgung relevanten Grundwasserkºrperñ. Als Maßnahme gemäß §4 dürfen in 

diesen Bereichen Ă(é) die Widmungsarten Industriegebiet, Materialgewinnungsstªtte, 

Friedhof, Abfallbehandlungsanlage, Aushubdeponie oder Lagerplatz aller Art bis zur 

Erlassung einer Verordnung gemäß § 34 oder § 35 WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 54/2014, nur dann festgelegt werden, wenn durch entsprechende 

Untersuchungen oder Gutachten nachgewiesen ist, dass hiedurch das Grundwasser nicht 

gefªhrdet wird.ñ 

Kenntlichmachung ĂFluglärmzoneñ 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm befindet sich die Kenntlichmachung ĂFluglªrmzone 

60 dBAñ. Diese überlagert nahezu das gesamte Gemeindegebiet. Diesbezüglich liegen 

allerdings neue Berechnungen vor, die diese Kenntlichmachung zumindest relativieren. 

So zeigen aktuelle Informationen der ĂLªrminfokarteñ aus dem Jahr 2022 etwas geringere 

Werte zwischen 45-50dB bei Nacht bzw.  55-60dB 24h Durchschnitt (siehe nachfolgende 

Abbildungen):  
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Abbildung 6: Ausschnitt aus der ĂLªrminfokarte Flugverkehr - Nachtwerteñ aus dem Jahr 2022; Quelle: 
https://maps.laerminfo.at/?g_card=flug_22_24h#, Abfrage vom 29.3.2023 

 
Abbildung 7: Ausschnitt aus der ĂLªrminfokarte Flugverkehr ï 24h-Durchschnittñ aus dem Jahr 2022; Quelle: 
https://maps.laerminfo.at/?g_card=flug_22_24h#, Abfrage vom 29.3.2023 

 

Ebenfalls liegen ältere Berechnungen im Zuge der Untersuchungen zur 3. Piste des 
Flughafens vor, wobei von folgenden Werten ausgegangen wurde: 

- ĂFluglärmzone Leq TAG 54dB ï des 3. Pistensystemñ , Quelle gemäß 

www.lärmschutzprogramm.at, Stand vom 17.5.2019 
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- Eine ªlter Lªrmberechnung ĂLªrmzonen aus der UVP + Mediation + UWFñ der 

Flughafen AG geht von Tag-Werten von 55dB aus  

In jedem Fall erscheint eine diesbezügliche Klärung notwendig, zumal neuere Berechnungen 

unter der bestehenden Kenntlichmachung von 60dBA liegen und in diesem Lärm-Bereich 

gemªÇ der ĂVerordnung ¿ber den ªquivalenten Dauerschallpegelñ wesentliche Unterschiede 

im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung der Gemeinde gegeben sind. Aus diesem Grund 

wurde seitens der Gemeinde auch ein Antrag auf Streichung der Eintragung von 

Fluglärmzonen im Reg Rop ĂS¿dliches Wiener Umlandñ gestellt (siehe auch nachfolgende 

Ausführungen). 

 

Antrag der Gemeinde Zwölfaxing auf Abänderungen im Regionalen Raumordnungsprogramm 

ĂS¿dliches Wiener Umlandñ beim Land Niederºsterreich 

Diesbezüglich sei angemerkt, dass die Gemeinde am 19.6.2019 bei den zuständigen Stellen 

der NÖ Landesregierung um nachfolgende Abänderungen der Festlegungen des Regionalen 

Raumordnungsprogramms ĂS¿dliches Wiener Umlandñ angesucht hat. Ziel sind einerseits 

Streichungen der Festlegungen ĂRegionale Gr¿nzoneñ und Ăerhaltenswerter Landschaftsteilñ 

in kleinen Teilbereichen, sowie der Streichung der Kenntlichmachung der 60dB Fluglärmzone 

aufgrund aktueller bzw. widersprüchlicher Datenlage. Darüber hinaus wurde um die Verlegung 

der Ălinearen Siedlungsgrenzenñ aufgrund der geplanten Errichtung einer UmfahrungsstraÇe 

angesucht um zumindest kleinräumig auch zukünftig betriebliche Erweiterungen zu 

ermöglichen. Siehe dazu nachfolgenden Auszug aus dem Ansuchen (erläuternde Tabelle und 

Ausschnitt aus der Plandarstellung). 
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Anmerkung: Derzeit wird das Regionale Raumordnungsprogramm überarbeitet. Zum 

Zeitpunkt der Erstellung des gegenständlichen Berichtes liegt bereits ein Entwurf zum neuen 

ĂRegionalen Raumordnungsprogramm Bruck an der Leitha vor. Der Vorentwurf vom Mªrz 

2022 sah als wesentliche Änderung gegenüber dem derzeitigen Rechtsstand eine Ausweitung 

der linearen Siedlungsgrenze in Richtung Süden, entlang der rechtskräftigen 

Wohnbaulandwidmungen, bis zur Kaserne vor. Im ĂGemeindegesprächñ am 13.5.2022 wurde 

gemeinsam mit den Vertretern des Landes eine Verlegung dieser zusätzlichen 

Siedlungsgrenze in Richtung Osten vereinbart, was auch im Protokoll vom 3.6.2022 vermerkt 

wurde. An diesem Abrücken der Siedlungsgrenze orientieren sich auch die im Entwurf zum 

Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptñ vorgesehenen Maßnahmenvorschläge in diesem Bereich. 

Eine ev. zukünftige Siedlungsentwicklung in Richtung Osten würde demnach ï nach 

Rechtskraft des Ăneuenñ Regionalen Raumordnungsprogrammes ï in keinem Widerspruch zu 

den Festlegungen dieser überörtlichen Planungsfestlegung stehen.  
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SEKTORALE RAUMORDNUNGSPROGRAMME 

A.2.2.1  ĂSektorales Raumordnungsprogramm ¿ber die Windkraftnutzung in N¥ñ 

Der nªchstgelegenste Bereich f¿r Windkraftnutzung gemªÇ der ĂVerordnung ¿ber ein 
Sektorales Raumordnungsprogramm ¿ber die Windkraftnutzung in N¥ñ ĂIN01ñ, liegt mehr als 
5km Luftlinie von der Gemeindegrenze Zwölfaxing entfernt. Eine diesbezügliche Relevanz für 
etwaige Planungsvorhaben auf dem Gebiet der Gemeinde ist daher auszuschließen. 

 
Abbildung 8: Lage der Gemeinde Zwölfaxing im Bezug zu bestehenden Bereichen des Sektorales 
Raumordnungsprogrammes über die Windkraftnutzung in NÖ, Quelle NÖ-Atlas_Karte Ă¥kostromñ, Abfrage vom 
22.10.2021; eigene Bearbeitung, maßstabslos 

A.2.2.2 ĂSektorales Raumordnungsprogramm f¿r die Gewinnung von Grundeigenen 
mineralischen Rohstoffenñ 

In der ĂVerordnung ¿ber ein sektorales Raumordnungsprogramm f¿r die Gewinnung 

grundeigener mineralischer Rohstoffeñ (LGBl. 8000/83-0) ist die gesamte Gemeinde 

Zwºlfaxing als ĂZone, in denen der Abbau von Fest- und Lockergestein unzulässig ist, 

festgelegt. Gemäß eines Schreibens der Abteilung RU2 ï Überörtliche Raumordnung (RU2-

O-746/062-2019) vom 7.1.2019 kºnnen Ăbereits bestehende Abbaustandorte bei Bedarf in 

größeren Zeitabständen im untergeordneten Ausmaß von max 3ha, mit der Widmung 

ĂGr¿nland ï Materialgewinnungsstªtte (Gmg)ñ arrondiert werdenñ. 

5km 
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A.2.2.3  ĂVerordnung ¿ber ein Sektorales Raumordnungsprogramm ¿ber 
Photovoltaikanlagen im Gr¿nland in Niederºsterreichñ (N¥ SekROP PV) 

Die ĂVerordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm im Grünland in 

Niederösterreich (NÖ SekRop PV)ñ wurde mit dem NÖ LGBl. Nr. 94/2022 - Ausgegeben am 

22. Dezember rechtskräftig. 

ĂDas Ziel dieses ¿berºrtlichen Raumordnungsprogrammes ist die Festlegung von mehr als 2 

ha umfassenden Zonen für die Aufstellung von großflächigen Photovoltaikanlagen zur 

Erreichung der Ziele des Klima- und Energiefahrplanes 2020 bis 2030 auf den am besten dafür 

geeigneten Standorten.ñ 

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Neuregelung für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen. Gemäß §2(1) ist die ĂWidmungsart ĂGr¿nland-

Photovoltaikanlagenò (...) auf einer Fläche von insgesamt mehr als 2 ha nur in den in den 

Anlagen 3 bis 118 dargestellten Zonen zulässigñ. Darüber hinaus gelten gemäß  (§3) folgende 

Einschränkungen: ĂDie als ĂGr¿nland-Photovoltaikanlagenò gewidmeten Flªchen ï 

ausgenommen Flächen auf künstlich geschaffenen stehenden Gewässern ï dürfen in den 

Zonen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 insgesamt höchstens 5 ha betragen. Eine Erweiterung auf 

insgesamt höchstens 10 ha darf nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass für jenes 

Flächenausmaß, das über 5 ha hinausgeht, ein Ökologiekonzept gemäß § 4 umgesetzt wird.ñ 

Im Bereich der Gemeinde Zwölfaxing ist keine diesbez¿gliche ĂZoneñ verordnet. 

(nªhere Ausf¿hrungen im ĂKonzept f¿r die Festlegung von Eignungszonen f¿r Freiflªchen- 

Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Zwºlfaxing in Kap. ĂF.2.1.ñ) 

KLEINREGIONALE KONZEPTE 

A.2.3.1  ĂVienna Airportregionñ 

Die Flughafenregion Wien-Schwechat ist ein dynamisch wachsender Wirtschaftsraum im 

Nahbereich zum Wiener Stadtgebiet. Die Standortgunst für betriebliche und industrielle 

Nutzungen werden im Hinblick auf die geplanten Flughafen-Ausbauplªne (Ă3.Pisteñ) noch 

verstärkt, sodass ein zunehmender Bedarf an Betriebsgebietsflächen am Flughafenstandort 

und in den Anrainergemeinden vorhersehbar ist. Zu den genannten Anrainergemeinden 

zählen Schwechat, Fischamend, 

Klein-Neusiedl, Enzersdorf an der 

Fischa, Schwadorf, Rauchenwarth 

und Zwölfaxing. 

Unter diesem Gesichtspunkt 

wurde das Projekt ĂVienna Airport 

Regionñ im Jahr 2016 gegr¿ndet, 

um den Wirtschaftsstandort 

ĂAirportregionñ gemeinsam mit 

weiteren 

Flughafenanrainergemeinden 

weiterzuentwickeln und einen 

gemeinsamen Entwicklungsplan 

bzw. ein gemeinsames 

Kooperationsmodell zu erstellen. Abbildung 9: Übersichtsdarstellung der Flughafen-
Anrainergemeinden, eigene Darstellung, maßstabslos 
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A.2.3.2  ĂGr¿ner Ringñ2- und ĂGr¿nraumkonzept Flughafen-Regionñ 

Der ĂGr¿ne Ringñ ist der Titel f¿r mehrere Planungsprozesse und Leitprojekte in der Ostregion, 

die einerseits die Dynamik der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in der Stadtregion 

bündeln und gleichzeitig Agrar- sowie Gr¿nrªume in einem ĂGr¿nen Ringñ sichern sollen. 

Die Region südöstlich von Wien (nordwestlicher Teil des Bezirks Bruck an der Leitha) ist stark 

geprägt vom Zusammentreffen hochrangiger Verkehrsinfrastrukturen ï allem voran der 

ĂFlughafen Wien, sowie die beiden Autobahnen ĂA4ñ und ĂS1ñ. Die günstigen 

Standortbedingungen führen zu einem hohen Siedlungsdruck, gleichzeitig verfügt die Region 

über große Naherholungs- und Grünraumpotentiale (z. B. Nationalpark Donau-Auen). Eine 

vorausschauende Planung bzw. eine abgestimmte Raumentwicklung rückt gegenwärtig immer 

mehr in den Fokus des Landes sowie der Region und ihrer Gemeinden.ñ3 

Zusammenfassend wurde die seit einigen Jahren bestehende Initiative der Flughafen-

Anrainergemeinden unlängst um die ebenfalls von den Auswirkungen der 

Flughafenerweiterung (3-Piste) betroffenen Gemeinden im Westen des Bezirks Bruck an der 

Leitha erweitert, zu denen auch die Gemeinde Zwölfaxing gehört. Aufgrund der zu 

erwartenden Veränderungen der Planungsgrundlagen für die in diesem Bereich liegenden 

ĂStadt-Umland-Gemeindenñ, sollen gemeinsame Planungs¿berlegungen getroffen und in 

Abstimmungsgesprächen gesteuert werden. Dies betrifft auch Fragestellungen wie die 

Abstimmung der Verkehrs- und Wirtschaftsentwicklung oder die Verlegung von festgelegten 

Siedlungsgrenzen (Berücksichtigung von Potentialflächen für die langfristige 

Siedlungsentwicklung) und die Bewahrung des Naturraums (regional und überregional 

bedeutende Grünzüge, Agrarräume oder Fließgewässer und deren naturräumlich relevantes 

Umfeld). Es ist daher geplant, die vorgeschlagenen Planungsmaßnahmen im Wege des 

Regionalen Raumordnungsprogramms ĂS¿dliches Wiener Umlandñ durch das Land 

verbindlich zu machen.  

Eines dieser Leitprojekte ist die derzeit anlaufende ĂRegionale Leitplanungñ. Die auf den 

ĂEntwurf einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie f¿r die Region mit klar abgestimmten 

Eckpfeilern, die sich mit der Siedlungsentwicklung, Betriebsansiedlungen, aber auch ganz 

klaren Siedlungsgrenzen beschªftigtñ4, bzw. abzielt. Dies beinhaltet auch die Thematiken der 

in Kap. ĂA.2.1.ñ beschriebenen geplanten Verlegungen der Ălinearen Siedlungsgrenzenñ sowie 

Abänderungen der ĂRegionalen Gr¿nzoneñ, oder der Festlegung Ăerhaltenswerter 

Landschaftsteilñ in der Gemeinde im Zuge der Änderung des Regionalen 

Raumordnungsprogramms ĂS¿dliches Wiener Umlandñ, das gemªÇ den im Jahre 2020 

rechtskräftig gewordenen Novellen des NÖ-ROG 2014 bis spätestens 31.12.2023 überarbeitet 

werden soll. 

 

                                                
2 Vgl. https://www.raumordnung-noe.at/index.php?id=610 
3 https://www.raumordnung-noe.at/fileadmin/root_raumordnung/region/Gruener_Ring/Flughafenregion_RADI_2-
19.pdf; Abfrage vom 5.12.2020 

4 LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zitiert aus ĂBauern Zeitungñ vom 17.11.2020, Abfrage vom 28.1.2021; 
https://bauernzeitung.at/der-kreis-schliesst-sich/ 

https://www.raumordnung-noe.at/index.php?id=610


ÜBERARBEITUNG DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES UND                                     SEITE 16 
ERSTELLUNG EINES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES  

GEMEINDE ZWÖLFAXING                       PZ:ZWAXïFUE1ï11922ïE 

GRUNDLAGENBERICHT 

DIPL.ING. KARL SIEGL 
INGENIEURKONSULENT FÜR RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG 
STAATL. BEF. U. BEEID. ZIVILTECHNIKER 
1170 WIEN, GSCHWANDNERGASSE 26/2 
T  01 - 489 35 52 | E  raumplanung@siegl.co.at       WIEN, IM MÄRZ 2023 

 

REGIONALE VERBÄNDE UND VEREINIGUNGEN 

A.2.4.1 Leader Region ĂRömerland Carnuntumñ 

30 Gemeinden zwischen Wien und Bratislava, darunter auch die Gemeinde Zwölfaxing, haben 

sich zur LEADER Region ĂRÖMERLAND Carnuntumñ5 zusammengeschlossen.  

Deren erklärte Aufgaben und Ziele sind: 

Å Regionale & lokale Informationsfunktion 

Å Bündelung & Förderung lokaler & regionaler Partnerschaften  

Å Stärkung der regionalen Identität  

Å Umsetzung von EU- Programmen, insbesondere LEADER  

Å Koordination mit anderen LEADER Gruppen  

Å Erstberatung & Projektbegleitung  

Å Moderation und Unterstützung bei Projektentwicklung wie z.B.  

            o Landwirtschaft & Weinbau; Gastronomie, Tourismus, Handel & Gewerbe 

            o Auf- und Ausbau der Infrastruktur für Kultur, Freizeit & Tourismus 

            o Erneuerbare Energie & Technologie 

            o Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte 

Å Vorprüfung Projektabrechnung & Abstimmung mit Förderstellen 

Å Moderation & Koordination von Arbeitskreisen & Projektgruppen 

Å Öffentlichkeitsarbeit, Innen- und Außenmarketing 

Å Erwachsenenbildung 

Å Qualitätssicherung  

Für genauere Informationen und Angaben zu den zahlreichen Projekten sei auf die 
bestehende Homepage (siehe Link in untenstehender Fußnote) verwiesen auf der auch die 
Tätigkeitsberichte  der 2014 ï 2022 bereitgestellt werden.  

Für die nächste Förderperiode 2023-2027 erfolgt die finale Genehmigung durch das 
Bundesministerium voraussichtlich im Mai 2023 

 

Abbildung 10: Leader Region ĂRºmerland-Carnuntumñ; Quelle: http://www.roemerland-carnuntum.at/, vom 
16.04.2018 

                                                

5 http://www.roemerland-carnuntum.at 
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A.2.4.2 Regionalverband ñIndustrieviertelñ 

Die Gemeinde Zwºlfaxing ist Teil des Regionalverbandes ĂIndustrieviertelñ (REVI) der sich mit 

Fragen der Regionalentwicklung der Region beschäftigt. Der seit 1995 bestehende 

Regionalverband umfasst die Bezirke Bruck an der Leitha, Mödling, Baden, Wiener Neustadt 

Stadt, Wiener Neustadt Land, Neunkirchen sowie den Gerichtsbezirk Schwechat. 

Der Regionalverband konzentriert sich auf folgende gemeindeübergreifende 

Themenschwerpunkte6: 

- Active Ageing 

- Umwelt und Energie 

- Wirtschaft und Bildung 

- Mobilität und Erreichbarkeit 

- Standortentwicklung und demographischer Wandel 

Ein Projekt des Regionalverbandes Industrieviertel, welches die Raumentwicklung betrifft, war 

war das grenz¿bergreifende Projekt ĂERRAM HU-ATñ, welches in den Jahren 2012 bis 2014 

durchgeführt wurde. 

ĂRegionen stehen auf nationaler und internationaler Ebene miteinander im Wettbewerb. 

Unternehmen, aber auch die Bevölkerung haben hohe und sehr differenzierte 

Anforderungen an Standorte. Daher trägt die Identifizierung, Sicherung und Entwicklung 

geeigneter Standorte wesentlich zur Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 

Lebensqualität bei. Erreichbarkeitsverhältnisse sind in diesem Zusammenhang von 

besonderem Interesse, da die Nähe zu sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen sowie 

das Arbeitskräftepotenzial wesentliche Faktoren für Standortentscheidungen sind. 

Im Rahmen des Projekts ERRAM HU-AT wird ein grenzüberschreitendes 

Erreichbarkeitsmodell für die Region Niederösterreich ï Burgenland - Westtransdanubien 

entwickelt. Durch das Schaffen gleicher Datengrundlagen und Berechnungsmethoden wird 

eine vergleichbare  Bewertung von Standorten in der gesamten Projektregion aus 

unterschiedlichen zeitlichen, räumlichen und thematischen Perspektiven ermöglicht.ñ 

 Ein Projekt das einerseits die Raumentwicklung als auch wirtschaftliche Aspekte einbezog 

war das   

¶ Regionalwirtschaftliches Aktionsprogramm (RAP) 

Laufzeit von 2003 bis 2005 

ĂAls strategische Grundlage für die Arbeit des REVI wurde das Regionalwirtschaftliche 

Aktionsprogramm für die Bezirke Baden, Wiener Neustadt und Neunkirchen sowie die 

Statutarstadt Wr. Neustadt erstellt. Dabei wurden statistische Kenndaten der Region 

(Bevölkerungsdaten, Betriebsstättenzählung, Wirtschaftsdaten etc.) erhoben und 

analysiert. Darauf aufbauend wurden in Workshops und Arbeitsgruppen viele Strategien 

und Maßnahmen für die Region definiert. In Folge wurde seitens des Landes 

Niederösterreich, Abt. RU2 auch ein RAP für die Bezirke Mödling, Schwechat und 

Bruch/Leitha beauftragt, um das ganze Industrieviertel einzubeziehen.ñ 

Mit Hilfe des Regionalmanagements und der finanziellen Unterstützung des 

Entwicklungsverbandes Industrieviertel wurden f¿nf ĂKlima- und Energiemodellregionenñ 

geschaffen.  

                                                
6 Quelle: http://www.industrieviertel.at/projekte/standortraum/, vom 22-10-2021 
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A.2.4.3  ĂPlanungsgemeinschaft Ost ï PGOñ 

ĂDie PGO ist eine gemeinsame Organisation der Länderverwaltungen Burgenland, 

Niederösterreich und Wien zur Abstimmung, Koordination und Vorbereitung raumplanerisch 

relevanter Fragen in der ºsterreichischen ĂLªnderregion Ost".  

Unter Einbeziehung von Länder- und Gemeindevertretern steht die Abstimmung im regionalen 

Zusammenhang unter Berücksichtigung der angrenzenden Regionen der Nachbarstaaten und 

ihrer Ballungszentren bzw. Wirtschaftsräume, vor allem auf Projektebene, im Vordergrund. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf das Projekt des ĂStadt-Umland-

Managements ï SUMñ7 hingewiesen, dass die regionale Zusammenarbeit des 

Ballungsraumes Wien (Stadt Wien sowie die Umlandgemeinden Niederösterreichs) zum 

Fokus hat.  

WASSERRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

A.2.5.1 Wasserrechtliche Schutz- oder Schongebiete 

Innerhalb des Gemeindegebietes gibt es kein ĂWasserrechtliches Schutzgebietñ.  

Des Weiteren sind für das Gemeindegebiet keine Rahmenverfügung oder Rahmenplan gem. 

§53 WRG und auch kein Schongebiet gemäß §34 WRG 1959 bekannt.  

A.2.5.2 Wasserwirtschaftliches Regionalprogramm 2016 zum Erhalt wertvoller 
Gewässerstrecken 

Das ĂNÖ wasserwirtschaftliche Regionalprogramm 2016 zum Erhalt von wertvollen 

Gewässerstreckenñ (LGBl. Nr. 42/2016) ist eine Verordnung mit dem Ziel der ĂWahrung der 

ökologischen Funktion und der Erhalt von wertvollen Gewªsserstreckenñ  und dem Zweck der 

ĂVorgabe von konkreten wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen f¿r die Beurteilung von 

wasserrechtlich relevanten Vorhaben mit Auswirkungen auf die im Geltungsbereich (§ 2) 

angef¿hrten Gewªsserstrecken.ñ 

Die  Schwechat befindet sich demnach im Geltungsbereich der Anlagen 1-3, der ĂKalte Gangñ 

im Bereich der Anlagen 1 und 2, der ĂSchwechater Werksbachñ im Geltungsbereich der Anlage 

1, für die gemäß § 3 der Verordnung Folgendes gilt: 

(1) Vorhaben mit Auswirkungen auf die in Anlage 1 aufgelisteten Gewässerstrecken: 

Bei erstmaliger Errichtung einer Wasserkraftanlage ist die Möglichkeit der Erwirkung einer Ausnahme 
gemäß § 104a WRG 1959 ausgeschlossen, wenn das Vorhaben eine Verschlechterung des 
Gesamtzustandes zumindest eines betroffenen Oberflächenwasserkörpers bewirkt, der ganz oder zu 
einem Teil in einer in Anlage 1 aufgelisteten Gewässerstrecke liegt. Für die Beurteilung einer 
Verschlechterung der Gesamtzustandsklasse eines betroffenen Wasserkörpers sind die biologischen 
Qualitätskomponenten des Anhanges C des WRG 1959 heranzuziehen. 

(2) Vorhaben mit Auswirkungen auf die in Anlage 2 aufgelisteten Gewässerstrecken: 

Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Vorhaben ist auch 

- bei allen Änderungen von Wasserkraftanlagen sowie 

- 
bei erstmaliger Errichtung und bei Änderungen von Wasserentnahmen, die nicht der 
Trinkwassernutzung dienen, 

die Möglichkeit der Erwirkung einer Ausnahme gemäß § 104a WRG 1959 ausgeschlossen, wenn das 
Vorhaben eine Verschlechterung des Gesamtzustandes zumindest eines betroffenen 

                                                
7 http://www.stadt-umland.at/ 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=42/2016&Bundesland=Nieder%C3%B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%C3%B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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Oberflächenwasserkörpers bewirkt, der ganz oder zu einem Teil in einer in Anlage 2 aufgelisteten 
Gewässerstrecke liegt. Für die Beurteilung einer Verschlechterung gilt Abs. 1 letzter Satz. 

(3) Vorhaben mit Auswirkungen auf die in Anlage 3 aufgelisteten Gewässerstrecken: 

1. Die erstmalige Errichtung von Wasserkraftanlagen ist ausgeschlossen. 

2. 

Zusätzlich ist für die in Abs. 2 genannten Vorhaben (Änderungen von Wasserkraftanlagen sowie 
erstmalige Errichtung und Änderungen von Wasserentnahmen, die nicht der Trinkwassernutzung 
dienen) die Möglichkeit der Erwirkung einer Ausnahme gemäß § 104a WRG 1959 ausgeschlossen, 
wenn das Vorhaben eine Verschlechterung des Gesamtzustandes zumindest eines betroffenen 
Oberflächenwasserkörpers bewirkt, der ganz oder zu einem Teil in einer in Anlage 3 aufgelisteten 
Gewässerstrecke liegt. Für die Beurteilung einer Verschlechterung gilt Abs. 1 letzter Satz 

 

VERDACHTSFLÄCHEN UND ALTLASTEN 

Ą  Verortung siehe auch Plandarstellung ĂBetriebsstªttenkonzeptñ im Ordner II, Abschnitt G 

Folgende ĂVerdachtsflªchenñ oder ĂAltlastenñ im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes, die 

eine Kenntlichmachung dieser Flächen gemäß §15 (2) Z. 2 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 

idgF. im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Zwölfaxing erforderlich machen, ergeben sich 

aus einer Abfrage des Altlastenatlas des Umweltbundesamtes vom 8.12.2022: 
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Im Rahmen der Grundlagenforschung wurde für die Gemeinde Zwölfaxing ferner erhoben, 

dass folgende ĂAltstandorteñ bzw. ĂAltablagerungenñ (siehe nachfolgende Tabelle) gemäß 

dem Datenbestand der N¥ Landesregierung (ĂCadenza-Webñ) erfasst bzw. gemeldet sind und 

daher in der Plandarstellung der Grundlagenforschung ĂBetriebsstªttenkonzeptñ (Ordner II, 

Abschnitt G) entsprechend verortet wurden.  

 

Abbildung 11: Verortung der Altablagerungen und Altstandorte auf dem Gebiet der Gemeinde Zwölfaxing;         
Quelle: Altlastenkataster, CADENZA Abfrage vom 24.5.2022 
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Tabelle 2: Liste der Altstandorte und Altablagerungen auf dem Gebiet der Gemeinde Zwölfaxing ; Quelle: 
Altlastenkataster, CADENZA Abfrage vom 24.5.2022 

WIS ID UBA ID Name Subtyp Status der VF VF-Meldung

N14115033R332941

VFNÖUKONT Fuchs Franz, Güterbeförderung KG 

Zwölfaxing Altstandort erfasst

N14109290R332949

VFNÖUKONT Schwinghammer & Co GesmbH, 

Güterbeförderung KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N14114934R370320

VFNÖUKONT Minichmair Transporte 

Gesellschaft m. b. H. KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13394620R332721

VFNÖUKONT Putzerei Alaska Altlast N59 KG 

Zwölfaxing Altstandort

Altlast 

gesichert/saniert Ja

N17141072 40661 VFNÖABL Deponie Zwölfaxing  Schwechat-Süd Altablagerung Altlast Ja

N13626633R311865

VFNÖABL Eulenhaupt Karl KG Zwölfaxing 1503 

WU Altablagerung ausgestufte VF Ja

N13626804R36075

VFNÖABL Deponie MA 48 - Zwölfaxing Altlast 

N41 KG Zwölfaxing Altablagerung

Altlast 

gesichert/saniert Ja

N13610508R362867

VFNÖABL Deponie Schwechater Straße KG 

Zwölfaxing Altablagerung Verdachtsfläche Ja

N13610521R3 VFNÖABL 06-22-0314 KG Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13610426R3 VFNÖABL 06-22-0122 KG Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13610436R362883 VFNÖABL Gde. Zwölfaxing KG Zwölfaxing Altablagerung ausgestufte VF Ja

N13610478R3 VFNÖABL 06-22-0128 KG Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13610486R3 VFNÖABL 06-22-0133 KG Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13610496R362886

VFNÖABL 06-22-0142 KG Pellendorf, KG 

Zwölfaxing Altablagerung

VF nicht 

aufgenommen Ja

N13624957R362897 VFNÖABL Awarenfeldsiedlung KG ZwölfaxingAltablagerung ausgestufte VF Ja

N13489901R333562

VFNÖABL Deponie OMV - Zwölfaxing Altlast 

N65 KG Zwölfaxing Altablagerung Altlast Ja

N13608317R3 VFNÖABL OMV AG, KG Zwölfaxing 1692 WUAltablagerung gemeldet Ja

N13946486R332944

VFNÖUKONT Hranek Friedrich Karl, 

Baumaterialien KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13610411R362876 VFNÖABL Deponie Frauenbach KG ZwölfaxingAltablagerung ausgestufte VF Ja

N13946635R332950

VFNÖUKONT Franz Stiburek Ges.m.b.H. & CO. 

KG., Autolackiererei und KFZ-Werkstatt KG 

Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N14115633R370319

VFNÖUKONT Fuchs Georg, Güterbeförderung 

KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946622R332947

VFNÖUKONT Landbauer Karl Franz, Tankstelle 

KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946628R370321

VFNÖUKONT Farbwerke Franz Haschler KG 

Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946641R370322

VFNÖUKONT Metalldruckerei Zwölfaxing GmbH 

KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946647R332942

VFNÖUKONT Goldinger Peter, Tankstelle KG 

Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946738R370323

VFNÖUKONT Schlamadinger Helmut, KFZ-

Werkstatt KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946746R332948

VFNÖUKONT Mara Helge F. 

Werkzeugproduktions-GmbH KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946752R332940

VFNÖUKONT Bolzer Werner, KFZ-Werkstatt KG 

Zwölfaxing Altstandort erfasst

N13946758R370324

VFNÖUKONT MHZ Hachtel & Co. GmbH, 

Herstellung von Vorhangschienen KG 

Zwölfaxing Altstandort gemeldet Ja

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13608388R3

VFNÖABL Feichtinger, Wilfing, Mehl KG 

Zwölfaxing Altablagerung erfasst

N13946763R370325

VFNÖUKONT Herrele Heinz, Güterbeförderung 

KG Zwölfaxing Altstandort erfasst

N14195052R373035

VFNÖABL Deponie Zwölfaxing gestrichener 

Bereich Altablagerung ausgestufte VF

ALTLASTEN UND VERDACHTSFLÄCHEN IN DER GEMEINDE ZWÖLFAXING - STAND 24.5.2022 (CADENZA WEB)
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Anmerkungen zum besseren Verständnis der erhobenen Kategorien : 

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN8: 

Verdachtsflächen 

Verdachtsflächen sind abgrenzbare Bereiche von Altablagerungen und Altstandorten, von denen 
aufgrund früherer Nutzungsformen erhebliche Gefahren für die Gesundheit des Menschen oder die 
Umwelt ausgehen können. 

Altlasten 

Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte sowie durch diese kontaminierte Böden und 
Grundwasserkörper, von denen ï nach den Ergebnissen einer Gefährdungsabschätzung ï erhebliche 
Gefahren für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgehen. Ausgenommen sind 
Kontaminationen, die durch Emissionen in die Luft verursacht wurden. 

Sanierung 

Beseitigung der Ursache der Gefährdung sowie die Beseitigung der Kontamination im Umfeld. 

Sicherung 

Verhindern von Umweltgefährdungen, insbesondere der Ausbreitung möglicher Emissionen von 
gesundheits- und umweltgefährdenden Schadstoffen aus Altlasten. 

ĂGrundlage f¿r die Erfassung und Bewertung von Altablagerungen und Altstandorten sowie f¿r die 
Finanzierung notwendiger Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen ist das Altlastensanierungsgesetz 
(ALSAG).9 Es sieht eine Untersuchung von Verdachtsflächen und eine Beurteilung der 
Umweltgefªhrdung, die von Altablagerungen und Altstandorten ausgeht oder ausgehen kann, vorñ ĂDas 
ALSAG stellt auch die rechtliche Grundlage zur Führung des Verdachtsflächenkatasters und des 
Altlastenatlas dar.ñ 10 

Eine Erstabschätzung auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten und Informationen 
entscheidet, ob eine als Altablagerung oder Altstandort gemeldete Verdachtsfläche in den 
Verdachtsflächenkataster aufgenommen wird. 

Aufgrund einer Voruntersuchung nach §13 (ALSAG) erfolgt eine Gefährdungsabschätzung 
und somit  

¶ entweder das Ausscheiden der Fläche aus dem Verdachtsflächenkataster,  

¶ die Entscheidung der weiteren Beobachtung der Fläche bei weiterer 
Beschaffung zusätzlicher, relevanter Informationen,  

¶ oder die Eintragung als sanierungsbed¿rftige ĂAltlastñ in den ĂAltlastenatlasñ11 
aufgrund einer Ăerheblichen Umweltbeeintrªchtigung oder ïgefªhrdungñ. Die 
Zuordnung der Altlast erfolgt dabei in eine von vier Risikoklassen. Je höher das 
Risiko (Nummer der Klasse), desto größer wird das Gefährdungspotential einer 
Verdachtsfläche eingeschätzt. 

Die sich durch eine Detailuntersuchung (§14 ALSAG) ergebende Dringlichkeit einer Sanierung 
der ĂAltlastñ im Altlastenatlas wird mit Prioritätsstufen klassifiziert (1-3)12 . 

Im Falle einer erfolgten Sanierung werden die Altlasten im Altlastenkataster als Ăgesichertñ 
oder Ăsaniertñ gekennzeichnet.  

                                                
8 http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0507.pdf, S.6ff, Abfrage vom 20.7.2015 
9 299. Bundesgesetz vom 7. Juni 1989 (in der jeweils geltenden Fassung) zur Finanzierung und Durchführung der 
Altlastensanierung. (ALSAG) 
10 http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/gesetze/alsag/; Abfrage 04.04.2018 
11 Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft; ĂAltlastenatlasñ 
(Altlastenatlas-VO, BGBl. II Nr. 232/2004) 
12 Klasse 1 ist dabei die höchste Prioritätsstufe, Klasse 3 die Niedrigste 
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DEPONIEN UND MATERIALENTNAHMESTELLEN 

Im Wasserbuch des NÖ Atlas sind folgende Standorte von Deponien bzw. Kontaminationen 
gelistet: 

Deponien und Ablagerungen gemäß Wasserbuchauszug in der Gemeinde Zwölfaxing 

 Postzahl Name  Gst. Nr. Art 

BL-2053 Stadt Wien 641/1, 641/2, 642/1, 
642/2, 642/3, 645/1,, 
645/5, 646/1, 646/11, 
646/2, 646/3, 646/4, 646/9  

Deponie, nicht bestimmt, 
Volumen: 300.00m³, Fläche: 
55.000m² 

BL-2177 Stadtgemeinde 
Schwechat; VF-Kataster: 
Deponie Zwölfaxing, 
SEAMIS_TG02WU 06-22-
1838_DEP StGde 
Schwechat 1904 WU 

651, etwa 2km ONO der 
Ortskirche von Zwölfaxing 

Deponie, Volumen: 
107.000m³, Fläche: 
12.000m² 

BL-2055 ABL Karl Eulenhaupt  651, etwa 2.000m NO der 
Ortskirche Zwölfaxing 

Ablagerung/Kontaminierung, 
Volumen:175.000m³, 
Fläche: 30.000m² 

Tabelle 3: Wasserbuchauszug im Bereich der Gemeinde Zwölfaxing; Quelle: NÖ Atlas_Wasserbuch vom 
22.10.2021 

 

Im Gemeindegebiet befinden sich keine Materialentnahmestellen. 

 

DENKMALE UND FUNDHOFFNUNGSGEBIETE 

Ą  Die den Denkmalschutz betreffenden Festlegungen sind im Grundlagenplan ï 
ĂSiedlungskonzeptñ (Ordner II, Abschnitt D) dargestellt  

A.2.8.1 Unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz 

Laut § 3 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 25.9.1923, BGBl. Nr. 533/23 

(Denkmalschutzgesetz), in der Fassung BGBl. I Nr. 92/2013, sind per Abfrage vom 13.5.2022 

folgende unbewegliche Denkmale in der Gemeinde Zwölfaxing seitens des 

Bundesdenkmalamtes gelistet, die per Bescheid oder mittels Verordnung unter Schutz gestellt 

sind: 

 

Deren Kenntlichmachung im Flªchenwidmungsplan der ĂGemeinde Zwºlfaxingñ erfolgt gemªÇ 

§15 (2) des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014. 

HERIS-ID KG Katalogtitel GSTK-Nr. Denkmalschutzstatus

8715 05224 Zwölfaxing
Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit 

und Pfarrhof
399 Denkmalschutz per Verordnung

8718 05224 ZwölfaxingPest-/Dreifaltigkeitssäule 268/1, 268/2 Denkmalschutz per Verordnung

8716 05224 ZwölfaxingEhem. herrschaftliche Mühle 282, 281
Denkmalschutz per Bescheid 

(Unterschutzstellung §3)

8719 05224 Zwölfaxing
Figurenbildstock hl. Johannes 

Nepomuk
155 Denkmalschutz per Verordnung

8717 05224 ZwölfaxingSog. Altes Schloss 274, 275
Denkmalschutz per Bescheid 

(Unterschutzstellung §3)

12971 05224 ZwölfaxingFundzone Mittlere Felder Nord 633/1
Denkmalschutz per Bescheid 

(Unterschutzstellung §3)
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A.2.8.2 Archäologische Fundgebiete 

Laut einer Stellungnahme des Bundesdenkmalamtes (GZ: 2022-0.407.395) vom 22.7.2022 

sind im Gemeindegebiet mehrere archäologische Fundstellen bekannt (siehe Auflistung 

unten), die in der Plandarstellung ĂSiedlungskonzeptñ als ĂArchªologische Fundgebieteò 

grundstücksgenau eingetragen sind. 

GemªÇ dem angef¿hrten Schreiben sollten diese ĂFundgebiete von Verbauung freigehalten 

werden. Unbedingt erforderliche Baumaßnahmen wären auf ein Mindestausmaß zu 

beschränken und der Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes so rechtzeitig 

bekannt zu geben, dass eine archäologische Untersuchungen möglich istñ.  

 

 

A.2.8.3 Schutzwürdige Objekte 

Zusätzlich zur Kenntlichmachung der denkmalgeschützten Gebäude und Bodendenkmäler im 

Flächenwidmungsplan sowie der Verortung archäologischer Fundhoffnungsgebiete wurden in 

der Plandarstellung zum ĂSiedlungskonzeptñ auch Ăschutzw¿rdige Objekteñ gemªÇ ĂDEHIOñ13 

(Niederösterreich  südlich der Donau, Teil 2) räumlich verortet14.   

 

 

                                                

13 DEHIO Handbuch Ă Die Kunstdenkmªler ¥sterreichsñ ï Niederösterreich, südlich der Donau, Teil 2 M-Z,; Berger 
Verlag; 2003, S.2808f  

14 Die Verortung der Ăschutzw¿rdigen Objekteñ gemªÇ ĂDehioñ erfolgt nach der im Handbuch der Kunstdenkmªler 
angegebenen Adressen sowie nach Begehung. Dabei wurden die betreffenden Gebäude in ihrer Gesamtheit 
kenntlich gemacht auch wenn es sich lediglich um Gebäudeteile handelt. Auch wird aus Gründen des zeitlichen 
Abstandes seit dem Verfassen des Handbuches und des gegenständlichen Grundlagenberichtes darauf 
hingewiesen, dass beispielsweise durch die Sanierung von Objekten die ĂSchutzw¿rdigkeitñ mºglicherweise nicht 
mehr gegeben ist.   
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FLUGSICHERHEITSZONE ï FLUGHAFEN WIEN-SCHWECHAT 

Das gesamte Gemeindegebiet befindet sich innerhalb des Sicherheitsbereiches der gemäß 

des Sicherheitszonenplanes (Zonen ĂEñ und ĂFñ) f¿r den Flughafen ĂWien-Schwechatñ (siehe 

u.a. auch Kenntlichmachung im Flächenwidmungsplan). 

Diese Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend 

die Festlegung der Sicherheitszone für den Flughafen Wien-Schwechat wurde aufgrund der 

§§ 86 bis 88 des Luftfahrtgesetzes - LFG, BGBI. Nr. 253/1957, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2017, festgelegt und trat  am 15.7.2019 in Rechtskraft.  

Es handelt sich dabei um die Festlegung von Bezugspunkten der Instrumentenanflugsektoren.  

Die untere Begrenzung der Sicherheitszone ĂEñ (ocker angelegt) wird gemªÇ Ä3 (3) Z. 5 dabei 

mit einer Höhe von 45m über der Flughafenbezugshöhe (§1 Abs. 2)15 

Bei der Flªche ĂFñ liegt  diese in einer Höhe von 100m über der Flughafenbezugshöhe (§ 1 

Abs. 2) ansteigend 

 

Zusammenfassend kann abgeleitet werden, dass sich daraus keine praktischen Folgen für 
Bautätigkeiten ergeben.  

 

EINZELVERTRAG ZWISCHEN DER GEMEINDE ZWÖLFAXING UND DER 
FLUGHAFEN WIEN AG 

Zusªtzlich zum ĂFlughafenmediationsvertragñ wurde zwischen der Gemeinde Zwºlfaxing und 

der Flughafen Wien AG am 22.Juni 2005 ein Einzelvertrag unterfertigt, der in der 

Gemeinderatssitzung vom 19.Dezember 2005 beschlossen wurde. Dieser Vertrag hält, neben 

der Beteiligung der Flughafen Wien AG an den Kosten für den Einbau von 

Lärmschutzfenstern, vor allem folgende, heute noch bindende Verpflichtungen der 

Vertragsparteien fest, die sich wesentlich auf die zukünftige Siedlungsentwicklung der 

Gemeinde auswirken dürften: 

ĂDie Gemeinde verpflichtet sich, ab Unterfertigung dieses Vertrages, Flªchen, die innerhalb 

der Fluglärmzone > 55dB Leq Tag liegen, nicht neu für Wohnzwecke zu widmen bzw. 

Umwidmungen vorzunehmen, die eine dichtere Verbauung zu Wohnzwecken ermöglicht. 

Diese Sondervereinbarung (abweichend zum Allgemeinen Mediationsvertrag) hat keine 

Auswirkungen auf die sonstigen Vereinbarungen (Allgemeiner Mediationsvertrag, 

Umweltfonds etc.)ñ 

ĂDie Gemeinde verpflichtet sich alle geplanten Umwidmungen der FWAG bekannt zu geben, 

bevor diese dem Land N¥ zur Genehmigung vorgelegt werden.ñ 

 

Im Gegenzug verpflichtet sich die FWAG Ădie im beiliegenden Plan festgelegte Fluglärmzone 

54dB Leq einzuhalten und nicht auszuweiten (Punkt. IV Abs. 1 Allgemeiner 

Mediationsvertrag).ñ 

                                                

15 Die Flughafenbezugshöhe beträgt 179 m Höhe über Adria (H.ü.A.). 
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ĂSollte sich im Konsens eine  nderung der Verkehrsverteilung ergeben, so ist die 

Lärmzonendeckelung entsprechend anzupassen (Pkt. IV Abs. 6 Allgemeiner 

Mediationsvertrag):ñ 

 

Zur Klärung von Streitigkeiten den gegenständlichen Vertrag betreffend, wurde vertraglich eine 

Mediationssitzung vereinbart. Sollte daraus kein Konsens ableitbar sein wurde ferner die 

Anrufung eines extra eingerichteten Schiedsgerichtes gemäß §§ 577ff ZPO vereinbart und der 

ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. 

 

Die dem Vertrag beigefügten Fluglärmzonenabgrenzungen (siehe nachfolgende Darstellung 

ĂTag Fluglªrmzonen 2010ñ) zeigt eine durchschnittliche Lärmgrenze von 55 dB Leq am Tag 

entlang des Kalten Gang s¿dlich vom Sportplatz, weiter bis zur Kreuzung ĂHimberger ï 

StraÇeñ/ñKardinal Kºnig-StraÇeñ und weiter in Richtung Norden ºstlich der Hªuser der 

ĂSchwechater StraÇeñ bis auf die Hºhe ĂRabengasseñ bzw. danach in nordwestlicher Richtung 

¿ber den ĂKalten Gangñ und den ĂMitterbachñ. Anders ausgedr¿ckt ist der Gemeinde gemäß 

dem Vertrag lediglich westlich dieser 55 dB-Linie eine Neuwidmung von Wohnbaulandflächen 

erlaubt. 

Die in der gesonderten Vereinbarung erwähnte 54dB-Linie verläuft demnach entlang vom 

ĂGªrtnerwegñ und weiter in Richtung Nordwesten entlang der ĂStºcklstraÇeñ.  

Zumindest gegenüber dem Verlauf der 2005 für das Jahr 2010 berechneten Lärmlinien bzw. 

Lärmzonengrenzen ist zu den derzeitigen Darstellungen gemäß der Fluglärmkarte 2022 der 

Ălªrminfo.atñ eine erhebliche Abweichung zu konstatieren. So zeigt die Lärmkarte des 24h-

Durchschnitts für den Flugverkehr 2022 (nachfolgende Abbildung) die Lärmlinie von 55dB 

bereits außerhalb des Gemeindegebietes von Zwölfaxing an. Die Lärmlinie 54dB müsste 

demnach ï in entsprechendem Abstand ï noch weiter westlicher verlaufen.  

Zusammenfassend kann gemäß dieser Lärmdarstellung zumindest vermutet werden, dass 

die, in der gesonderten Vereinbarung festgelegte ĂFluglªrmzone 54dB Leqñ, seither eine 

Veränderung erfahren hat. Eine Abklärung des Sachverhaltes erscheint, vor allem im Hinblick 

auf eine geordnete Wohnbaulandentwicklung in der Gemeinde Zwölfaxing notwendig.  

Eine konsensuale Änderung der Verkehrsverteilung bzw. eine Anpassung der 

Lärmzonendeckelung müsste sich auch mit diesbezüglichen Auswirkungen auf die gesondert 

getroffene Vereinbarung der Gemeinde Zwölfaxing und der Flughafen Wien AG befassen bzw. 

müsste die im Jahr 2005 getroffene Einschränkung der Siedlungsentwicklung der Gemeinde 

thematisieren.    
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A.3.NATURGEFAHREN 

GEOGENE GEFAHRENHINWEISE 

Gemäß den Richtlinien des Amtes der N¥ Landesregierung sind Ăbei Flªchenwidmungen die 

Gefahrenhinweiskarten für Rutsch- und Sturzprozesse (ĂGeogene Gefahrenhinweiskartenñ) zu 

ber¿cksichtigenñ16. Die Gefahrenhinweiskarten werden im Maßstab 1:25.000 erstellt und sind 

nicht parzellenscharf. Aus diesem Grund müssen bei Widmungsänderungen diese 

Gefahrenhinweise in einem ĂUmkreis von mindestens 125m in alle Richtungenñ mit 

einbezogen werden.   

Aus den im NÖ-Atlas abrufbaren17 Ăgeogenen Gefahrenhinweiskartenñ f¿r ĂRutsch- und 

ĂSturzprozesseñ f¿r das Gemeindegebiet Zwölfaxing, ist ersichtlich, dass es im gesamten 

Gemeindegebiet keinerlei relevante Hinweise auf mögliche diesbezügliche 

Gefährdungspotentiale gibt.  

Der nachfolgende Ausschnitt aus der Gefahrenhinweiskarte ĂRutschungenñ zeigt lediglich im 

ºstlichen Bereich des Gelªndes der ĂBurstynkaserneñ einen Bereich in dem Hangrutschungen 

möglich erscheinen.  

 

Abbildung 12: maßstabsloser Ausschnitt des Gemeindegebietes von Zwölfaxing aus der Hinweiskarte 
ĂGefahrenzonen ï Rutschungenñ des N¥-Atlas, Abfrage vom 25.1.2023 

 

                                                
16 gemªÇ ĂKurzinformation ï Geogene Gefahrenhinweiskartenñ vom April 2013 
17 Abfrage vom 25.10.2021 
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GEFAHRENZONEN  - ÜBERFLUTUNGSGEBIETE 

Für das Gemeindegebiet von Zwölfaxing ist, gemäß eines Schreibens der NÖ 

Landesregierung vom 5.10.2021, der Gefahrenzonenplan (GZ 2017049) mit dem 

Genehmigungsschreiben (Geschäftszahl 2021-0.662.694) rechtskräftig in dem ĂGelbeñ und 

ĂRote Zonenñ (siehe nachfolgende Abbildungen) ausgewiesen werden. Diese Linien werden 

auch in der aktualisierten Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes kenntlichgemacht. 

 

Abbildung 13: maßstabsloser Ausschnitt des zentralen Ortsbereiches von Zwölfaxing mit gelben und roten 
Gefahrenzonenbereichen und unterlegtem Orthofoto (Quelle BEV 03/2016) 

Gemäß diesem Gefahrenzonenplan für Hochwasserereignisse der ĂSchwechat Unterlaufñ 

liegen sªmtliche Teile des Gemeindegebietes westlich vom ĂKalten Gangñ sowie teilweise 

auch bebaute Siedlungsbereiche östlich davon innerhalb dieser gelben und roten 

Gefahrebereiche ï was der Anschlagslinie für hundertjährliche Hochwasserereignisse 

entspricht. Gemäß dieser Darstellung würden im Ereignisfall nach wie vor großflächige 

Ortsteile von Zwölfaxing überflutet werden. Darunter fallen einerseits rechtskräftig gewidmete 

Baulandflächen sowie diverse Flªchen mit ĂSondernutzungenñ (Kleingartenanlage, ehem. 

Gärtnereiené).  
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Abbildung 14: maßstabsloser Ausschnitt des nördlichen Ortsbereiches von Zwölfaxing mit gelben und roten 
Gefahrenzonenbereichen und unterlegtem Orthofoto (Quelle BEV 03/2016) 

Da nach den Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes Flächen, die bei 100-jährlichen 

Hochwasserereignissen überflutet werden, nicht als Bauland, als ĂGr¿nland-

Kleingartenanlagen (Gkg)ñ, ĂGr¿nland-Campingplatz (Gc)ñ oder ĂGr¿nland- Land- und 

Forstwirtschaftliche Hofstelle (Gho)ñ gewidmet werden d¿rfen -  könnten sich daraus  auch 

Auswirkungen auf die im Rahmen der Erstellung des Ă¥rtlichen Entwicklungskonzeptesñ ev. 

angestrebten Nachnutzungen dieser Bereiche ergeben.  

Die Gemeinde Zwölfaxing verfügt auch über unbebaute Baulandflächen, die gem. dem 

Gefahrenzonenplan zumindest zum Teil von der Ăgelben Gefahrenzoneñ betroffen sind (bspw. 

ĂBauland-Betriebsgebiet (BB)ñ westlich der Sparkasse/Segelmacher).  
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Abbildung 15: maßstabsloser Ausschnitt des westlichen Gemeindegebietes von Zwölfaxing mit gelben und roten 
Gefahrenzonenbereichen und unterlegtem Orthofoto (Quelle BEV 03/2016) 

HANGWÄSSER 

Seit Juni 2016 bestehen ĂHangwasserkartenñ f¿r das gesamte Landesgebiet von 

Niederösterreich die auch im NÖ-Atlas abrufbar sind. Darin werden die ĂFlieÇwege des 

Oberflªchenwassersñ dargestellt und kategorisiert. Die Auswertung der Hangwasserkarten soll 

bei der Flächenwidmung, der Erstellung von Bebauungsplänen sowie in Bauverfahren die 

Berücksichtigung von Fließwegen durch mögliche Starkregenereignisse erleichtern. Die 

grafische Darstellung der Hangwasserkarte für das gesamte Gemeindegebiet erscheint 

aufgrund der Detailliertheit der Karte nicht sinnvoll. Eine diesbezüglich mögliche Relevanz der 

Hangwasserabflüsse im Zusammenhang mit angestrebten Widmungen wird in den jeweiligen 

Ausführungen zu den Änderungspunkten gesondert behandelt.  

Diesbezüglich soll allerdings an dieser Stelle jedoch auf einen Fließweg hingewiesen werden, 

der mit einem Einzugsgebiet von ¿ber 175ha im Bereich ĂBurstynstraÇeñ/ñFeldstraÇeñ/ 

ĂRaiffeisenstraÇeñ auf das Siedlungsgebiet trifft. In diesem Bereich zeigt die Hangwasserkarte 




























































































































































































